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Regeste

Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht - unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten
Ausnahmen - Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, welche von einer in
Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen Verfügungen des
BFM betreffend Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (vgl. Art. 41 Abs. 1 i.V.m.
Art. 51 Abs. 1 BüG).

E. 1.2
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit des Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes
bestimmt.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Ergreifung des Rechtsmittels
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf seine frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist einzutreten (Art. 50 und 52 VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht,
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - sofern nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die
Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als
den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (vgl. BVGE 2011/1 E. 2 mit
Hinweis).

E. 3
Die erleichterte Einbürgerung des Beschwerdeführers wurde mit Zustimmung des
Heimatkantons Zürich innert 5 Jahren nach ihrer Anordnung für nichtig erklärt. Die
formellen Voraussetzungen des Art. 41 alt Abs. 1 BüG sind demnach erfüllt.

E. 4



Der Rechtsvertreter vertritt vorab die Auffassung, die vorinstanzliche Verfügung sei unter
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zustande gekommen. So sei er weder über
die beiden schriftlichen Befragungen der Ex-Gattin seines Mandanten noch das Einholen
von Erkundigungen bei deren heutigen Ärztin informiert worden, geschweige denn habe
man ihm in irgendeiner Form Gelegenheit gegeben, sich vor Verfügungserlass zu den
entsprechenden Ergebnissen zu äussern. Nach Eröffnung der angefochtenen Verfügung
habe der Parteivertreter am 13. August 2010 zwar nochmals vollständige Einsicht in die
Verfahrensakten verlangt, diese seien jedoch unvollständig gewesen. Vorenthalten habe
man ihm insbesondere die von der ersten Ehefrau des Beschwerdeführers und der
Frauenärztin erteilten schriftlichen Auskünfte. Stattdessen habe es das BFM mit einer am
17. August 2010 nachträglich erstellten Aktennotiz bewenden lassen. Diese bestehe
lediglich aus einer knappen Wiedergabe der Beweisergebnisse und enthalte mit Blick auf
die Art und Durchführung der Beweisvorkehren sodann etwelche Unklarheiten. Für die
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts seien die Aussagen der betreffenden
Auskunftspersonen aber wesentlich gewesen, weshalb man den Beschwerdeführer damit
hätte konfrontieren müssen. Es liege somit eine offensichtliche und schwerwiegende, im
Rechtsmittelverfahren nicht heilbare Gehörsverletzung vor. Die Vorinstanz lässt in der
Vernehmlassung derweil verlauten, dass das rechtliche Gehör durch die versehentliche
Nichtzustellung der letzten und neusten Aktenstücke verletzt worden sei, möge zwar
zutreffen. Aus der "Stellvertreterakte" vom 17. August 2010 gehe jedoch hervor, welche
Person was gesagt habe und was dem Beschwerdeführer vorgeworfen werde. Dieser habe
somit Gelegenheit gehabt, im Rechtsmittelverfahren darauf zu reagieren. Im Übrigen hätten
besagte Aktenstücke den vor-instanzlichen Entscheid nicht beeinflusst.

E. 4.1
Der Anspruch auf rechtliches Gehör, wie ihn Lehre und Rechtsprechung aus Artikel 29
Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
(BV, SR 101) ableiten und wie er sich für das Bundesverwaltungsverfahren aus den Art. 29
ff. VwVG ergibt, umfasst eine Anzahl verschiedener verfassungsrechtlicher
Verfahrensgarantien (vgl. aus der Literatur etwa Michele Albertini, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern
2000, S. 202 ff.; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse Vol. II., Les droits fondamentaux, 2. Aufl., Bern 2006, S. 606 ff.;
Benoit Bovay, Procédure administrative, Bern 2000, S. 207 ff.; Ulrich Häfelin / Georg
Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. vollständig überarbeitete Aufl.,
Zürich / St. Gallen 2010, Rz. 1672 ff.; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 129 ff. und 292 ff.;
Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Bern 2008, S. 846 ff.).
Zunächst - und für die Prozessparteien regelmässig im Vordergrund stehend - gehört dazu
das Recht auf vorgängige Äusserung und Anhörung (vgl. Art. 30 Abs. 1 VwVG), welches
den Betroffenen einen Einfluss auf die Ermittlung des wesentlichen Sachverhaltes sichert.
Dabei kommt der von einem Verfahren betroffenen Person der Anspruch zu, sich vorgängig
einer behördlichen Anordnung zu allen wesentlichen Punkten, welche die Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhaltes betreffen, zu äussern und von der betreffenden Behörde
alle dazu notwendigen Informationen zu erhalten (vgl. BVGE 2010/35 E. 4.1.2 sowie
BVGE 2009/35 E. 6.4.1 je mit Hinweisen).

E. 4.2



Wie sich dem Sachverhalt entnehmen lässt, hat der Rechtsvertreter nach vorgängiger
Einsichtnahme in die vorinstanzlichen Akten am 11. Juni 2009 eine abschliessende
Stellungnahme abgegeben (siehe Bst. F vorstehend). Nicht zuletzt aufgrund besagter
Eingabe sah sich die Vorinstanz danach zu weiteren Abklärungen veranlasst. So gelangte
sie am 24. September 2009 und 9. März 2010 mit einem Fragenkatalog zum Verlauf der
Ehe, den Scheidungsgründen sowie einer angeblichen Abtreibung an die Ex-Ehefrau.
Zudem holte sie bei deren jetzigen Frauenärztin am 25. März 2010 medizinische
Erkundigungen ein (Sachverhalt Bst. H und I). Die Verwertung von Auskünften im Sinne
von Art. 12 Bst. c VwVG setzt selbstverständlich die Gewährung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör voraus (vgl. BGE 130 II 169 E. 2.3.5 S. 174 f. mit Hinweisen).
Unbestrittenermassen hat der Beschwerdeführer die entsprechenden schriftlichen Auskünfte
vom 7. Oktober 2009 und 11. März 2010 (geschiedene Gattin) bzw. 22. April 2010 (Dr.
med. F._______) vor Erlass der angefochtenen Verfügung in der Folge weder zur Kenntnis
erhalten noch wurde ihm dazu folgerichtig eine Äusserungsmöglichkeit eingeräumt. Dies
gilt gemäss Aktenverzeichnis vom 17. August 2010 überhaupt für alle Aktenstücke, welche
das BFM in der Zeitspanne zwischen der abschliessenden Stellungnahme vom 11. Juni
2009 und der Anfrage an den Kanton vom 20. Juli 2010 angelegt hat. Somit liegt
offensichtlich eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör vor.

E. 4.3
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Seine Verletzung führt
grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur
Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Ob eine Gehörsgewährung im konkreten Fall für
den Ausgang der Streitsache in materieller Hinsicht von Bedeutung ist, d.h. ob die Behörde
dadurch zu einer Änderung veranlasst werden könnte, spielt also keine Rolle (vgl.
PATRICK SUTTER in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, Rz. 16 zu Art. 29 VwVG;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zürich/Bern 2008, S. 153 Rz. 3.110; BGE 132 V 387
E. 5 S. 390; BGE 127 V 431 E. 3d.aa; BVGE 2007/30 E. 5.5.1).

E. 4.4
Die Gehörsverletzung ist nach ständiger Praxis des Bundesgerichts ausnahmsweise einer
Heilung zugänglich, wenn die betroffene Partei die Möglichkeit hat, sich vor einer
Beschwerdeinstanz zu äussern, die zur freien Prüfung aller Sachverhalts- und Rechtsfragen
befugt ist, welche der unteren Instanz hätten unterbreitet werden können. Von der
Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur Gewährung des rechtlichen Gehörs kann in
solchen Fällen nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie dann abgesehen werden,
wenn die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu einer unnötigen
Verlängerung des Verfahrens führen würde (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197 f. mit
Hinweisen; BGE 133 I 201 E. 2.2 S. 204 f.; BGE 132 V 387 E. 5.1 S. 390). Diese
Heilungsmöglichkeit ist unbestritten, wenn es um nicht besonders schwerwiegende
Verletzungen von Parteirechten geht. Eine Heilung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
soll - vor allem bei Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung - jedoch weiterhin die
Ausnahme bilden (vgl. BGE 138 II 77 E. 4 S. 84 f., BGE 137 I 195 E. 2.6 und 2.7 S. 198 f.
oder Urteil des Bundesgerichts 5A_535/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 2.3 und 3 mit
Hinweisen).



E. 4.5
Das Bundesverwaltungsgericht verfügt im vorliegenden Verfahren über die gleiche
Kognition wie die Vorinstanz und ist zur freien Prüfung aller Sachverhalts- und
Rechtsfragen befugt. Eine Voraussetzung für die (ausnahmsweise) Heilung der
Gehörsverletzung wäre folglich gegeben.

E. 4.5.1
Das BFM stellt sich in der Vernehmlassung auf den Standpunkt, dass die vorenthaltenen
Aktenstücke seinen Entscheid nicht beeinflusst hätten. Dass der Anspruch auf vorgängige
Äusserung an sich nur die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts beschlägt
(BVGE 2009/35 E. 6.4.1 in fine), steht ausser Frage. Dies erfordert aber auch, dass die
betroffene Person in dieser Phase zu allen bestrittenen Tatsachen anzuhören und mit
entsprechenden Aussagen von Dritten zu konfrontieren ist, damit allfällige
Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden können (vgl. Waldmann/Bickel, in:
Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 30 N. 18).
Die Behörde darf im Rahmen der Gehörsgewährung allerdings nicht allein aus ihrer Optik
beurteilen, welche Sachverhaltselemente sie als relevant erachtet. Gegen die Auffassung der
Vorinstanz spricht vorweg, dass sie sich im fraglichen Entscheid vom 12. August 2010
sowohl mit den Antworten der geschiedenen Ehefrau als auch der Ärztin - zum Teil
ziemlich eingehend - auseinandergesetzt hat. In Nichtigkeitsverfahren ist es losgelöst vom
zeitlichen Ablauf der Vorkommnisse durchaus üblich und die Regel, vom Ex-Partner der
betroffenen Person Erkundigungen einzuholen, um eine verlässliche Prüfung der
Vorbringen vornehmen zu können, eine Pflicht, welche schon aus dem
Untersuchungsgrundsatz fliesst. So erstaunt nicht, dass auch der Rechtsvertreter in der
abschliessenden Stellungnahme vom 11. Juni 2009 bereits die Einvernahme der
geschiedenen Gattin seines Mandanten als Zeugin angeregt hat. Was die Form der
einzelnen Beweisvorkehren anbelangt, so steht der Behörde freilich ein
Ermessensspielraum zu (BGE 130 II 169 E. 2.3.5 S. 174 f.). Mit der Kontaktierung der
Ärztin hat das BFM darüber hinaus noch weitere Behauptungen des Beschwerdeführers in
der vorgenannten Eingabe (Abtreibung bzw. Schwangerschaftsabbruch) verifiziert. Dass
diese nachträglichen Erhebungen keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang gehabt haben
sollen, erscheint im dargelegten Kontext sowie der Begründung der angefochtenen
Verfügung schlichtweg ausgeschlossen. Die drei Aktenstücke (Antworten der Ex-Gattin
vom 7. Oktober 2009 und 11. März 2010 sowie Auskunft der Ärztin vom 22. April 2010)
betreffen zweifelsohne rechtliche relevante Sachverhaltselemente. Selbst wenn sich die
Vorinstanz nur ergänzend darauf berufen würde (was hier nicht der Fall war), hätte sie dies
nicht von der Gehörsgewährung entbunden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_1093/2012
vom 26. April 2013 E. 2.3). Mit ihrem Vorgehen hat sie dem Beschwerdeführer mithin
einen wesentlichen Bestandteil des Gehörsrechts vorenthalten. Die Bemerkung in der
Vernehmlassung, die letzten und neusten Aktenstücke seien dem Anwalt versehentlich
nicht weitergeleitet worden, vermag an der Schwere der Verletzung nichts zu ändern. Unter
den dargelegten Begebenheiten ist von einer besonders schwerwiegenden, einer Heilung
nicht mehr zugänglichen Gehörsverletzung auszugehen.

E. 4.5.2
Gegen eine Heilungsmöglichkeit spricht ferner, dass nach Erlass der angefochtenen
Verfügung noch mehr Parteirechte verletzt worden sind. So hat das BFM dem
Parteivertreter am 17. August 2010 auf dessen zweites Akteinsichtsgesuch vom 13. August



2010 hin, wie an anderer Stelle erwähnt (siehe Sachverhalt Bst. L weiter vorne), nämlich
nicht sämtliche Akten im Original zugesandt, sondern ihm für alle Vorgänge, die in die
Zeitspanne vom 11. Juni 2009 (abschliessende Stellungnahme) bis 22. April 2010
(Auskunft der Ärztin) fallen, stattdessen eine Aktennotiz mit einer kurzen
Zusammenfassung zukommen lassen (als act. 18 im Aktenverzeichnis aufgeführt). Das
Akteneinsichtsrecht begründet für die Behörden die Pflicht, Akteneinsicht zu gewähren,
wenn keine überwiegenden Geheimhaltungsinteressen entgegenstehen
(Waldmann/Oeschger, Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 26 N. 2). Das Vorenthalten
der Originalakten wird von der Vorinstanz nicht näher ausgeführt, es sei denn, man
betrachte den blossen Verweis auf Art. 26 und 27 VwVG im Begleitschreiben vom 17.
August 2010 als Begründung. In den Akten finden sich aber keinerlei Anhaltspunkte dafür,
dass die Auskunftspersonen hier überhaupt je eine vertrauliche Behandlung gewünscht
hätten. Auch sonstige Geheimhaltungsinteressen sind keine erkennbar. Das vorinstanzliche
Vorgehen ist umso erstaunlicher, als zumindest die Antworten der Auskunftspersonen in
der angefochtenen Verfügung zwar nicht vollständig, aber ansonsten recht detailliert
wiedergegeben werden. Abgesehen von der Tatsache, dass der Beschwerdeführer nicht in
alle Akten Einsicht nehmen konnte, ist die sog. Stellvertreterakte zu knapp ausgefallen.
Insbesondere geht daraus nicht hervor, was für Fragen der geschiedenen Gattin gestellt
worden sind und in welcher Form (schriftlich, mündlich oder formell als Zeugin?) dies
geschah. Letztlich bleibt die konkrete Ausgestaltung der Zusammenfassung unbeachtlich,
zumal das Recht der Partei, sich zum wesentlichen Inhalt von Dokumenten zu äussern, im
Rahmen von Art. 28 VwVG ebenso besteht (vgl. Brunner, Kommentar VwVG, Rz. 7 zu
Art. 28). Die angefochtene Verfügung ist somit wegen mehrerer grober Verletzungen der
Parteirechte aufzuheben.

E. 4.6
Bei dieser Sachlage ist über die Beweisofferten (Parteibefragung, Einvernahme des
Schwagers des Beschwerdeführers als Zeugen) sowie über die materiellen Rügen nicht zu
befinden.

E. 5
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt (Art.
49 Bst. a VwVG). Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdeführer keine Verfahrenskosten
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 e contrario sowie Abs. 2 VwVG), und es ist ihm gestützt auf
Art. 64 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu Lasten der
Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung auszurichten.
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